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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung ist 1987 vom Fachbereich Geschichtswissen-
schaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Dissertation angenom-
men worden. Herrn Prof. Dr. Heinz Duchhardt, der sie angeregt und jederzeit 
hilfsbereit betreut hat, möchte ich herzlich danken. 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht in Heidelberg, das Public Record Office, die India Office Library and 
Records und die British Library in London erlaubten mir freundlicherweise 
die Benutzung ihrer Archiv- und Bibliotheksbestände; ihre Mitarbeiter halfen 
mir ebenso weiter wie die des Deutschen Historischen Instituts in London, das 
für die dortigen Arbeiten auch ein Stipendium gewährte. Dem Verlag danke 
ich für die Aufnahme in die Schriften zum Völkerrecht. 

Ermöglicht wurde mir diese Studie durch meine Eltern und meine Frau: 
ihnen sei sie gewidmet. 

Westerburg, im Juni 1988 Karl-Heinz Lingens 
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Einleitung 

"Internationale Schiedsgerichtsbarkeit" und "Europäisches öffentliches 
Recht" sind Begriffe, die der rechtswissenschaftlichen Fachsprache angehö-
ren. Kann sich der Nicht-Jurist unter dem ersten Terminus noch etwas vorstel-
len, so ist der zweite wahrscheinlich nur einem kleinen Kreis von Völkerrecht-
lern und spezialisierten Historikern geläufig. Man versteht darunter das Völ-
kerrecht zwischen den großen Friedenskongressen von Münster/Osnabrück 
1644/48 und Wien 1814115; ob durch den Begriff die Völkerrechtsordnung ins-
gesamt gekennzeichnet ist oder ob Einschränkungen gemacht werden müssen 
- regional auf das westliche Europa, inhaltlich auf Verträge und Herkommen! 
-, wird unterschiedlich beantwortet. 

Für die vorliegende Untersuchung ist aus sachlichen Gründen ein anderer 
Endzeitpunkt gewählt worden. Der Abschluß des sog. Jay-Vertrages am 19. 
November 1794, durch den Großbritannien und die Vereinigten Staaten von 
Amerika mehrere zwischen ihnen bestehende Streitfragen einer Kommission 
zur eigenverantwortlichen und verbindlichen Entscheidung überwiesen, gilt 
gemeinhin als Beginn der modemen, ja der internationalen Schiedsgerichts-
barkeit überhaupt2• Auf den ersten Blick scheint hier ein Widerspruch vorzu-
liegen: Wenn es erst seit 1794 internationale Schiedsgerichtsbarkeit gibt, mit 
was beschäftigt sich dann diese Arbeit? 

I. Unterschiedliches Verständnis der Völkerrechtsgeschichte 

Die Antwort ergibt sich aus dem traditionellen Geschichtsverständnis der 
Völkerrechtswissenschaft, das der Historiker, der sich mit völkerrechtlichen 
Institutionen befaßt, stets in Rechnung stellen muß. Bezugspunkt des Juristen 
bleibt auch beim Zurückblenden in die Geschichte das geltende Recht. Sinn 
und Zweck der Aufarbeitung der Vergangenheit ist es, die notwendigen 
Grundlagen zur Interpretation älterer noch gültiger Verträge zu erhalten und 
Präzedenzfälle zu entdecken, um beim Auftauchen nicht ausdrücklich geregel-

1 Vgl. zu dieser Kontroverse Grewe, Wilhelm G.: Vom europäischen zum universel-
len Völkerrecht. Zur Frage der Revision des "europazentrischen" Bildes der Völker-
rechtsgeschichte. In: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
42 (1982), S. 449 - 479, besonders die Auseinandersetzung mit Alexandrowicz, Schind-
ler und Reibstein S. 461- 465. 

2 Schlochauer, Hans-Jürgen: Art. Schiedsgerichtsbarkeit, internationale. In: Wör-
terbuch des Völkerrechts Bd. 3, S. 177 -195, S. 180. Ders.: Art. Arbitration. In: Ency-
clopedia of Public International Law, Instalrnent 1, S. 13 - 28, S. 16. 
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ter Fragen die Existenz eines Gewohnheitsrechts nachweisen zu können3• Die 
zwangsläufige Folge ist die Beschränkung der Völkerrechtsgeschichte auf die 
Verkehrsformen, aus denen sich die heute geltenden Rechtsregeln unmittel-
bar entwickelt haben, d. h. auf die Praxis der modernen souveränen Staaten 
und die ihr zugrunde liegenden Ideen. 

Besonders deutlich wird dieser Blickwinkel bei der Behandlung der interna-
tionalen Schiedsgerichtsbarkeit. Zum Verständnis der gegenwärtigen Praxis 
gilt es als ausreichend, die Entwicklung seit 1794 zu verfolgen; weiter zurück 
zu gehen, wird als "beinahe unnütz" erachtet4 . Frühere Erscheinungsformen 
einer schiedsrichterlichen Streitbeilegung, etwa im antiken Griechenland und 
im ausgehenden Mittelalter, werden dabei keineswegs geleugnet, auch der 
Rechtscharakter wird ihnen - zumindest überwiegend - nicht abgesprochen5. 

Aufgrund ihrer Eingebundenheit in ein anderes Weltbild seien sie aber, so 
meint man, mit der modernen internationalen Schiedsgerichtsbarkeit nicht 
vergleichbar. Konsequenterweise verwendet Schlochauer den Terminus 
"Schiedsgerichtsbarkeit" nur für das seit dem J ay-Vertrag ausgebildete Insti-
tut und hebt es dadurch vom früheren "Schiedswesen" ab6 . Seine hier als Bei-
spiel herausgegriffene Definition: "Als internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
bezeichnet man die Entscheidung von Staatenstreitigkeiten durch ein vor oder 
nach der Entstehung von Meinungsverschiedenheiten seitens der Parteien 
gebildetes Schiedsgericht aufgrund der durch sie bezeichneten oder zugelasse-
nen Normen"7 ist ebenso bewußt auf die Zeit seit 1794 fixiert wie Art. 37 des 
Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle 
vom 18.10.1907: "International arbitration has for its object the settlement of 
disputes between States by judges of their own choice and on the basis of 
respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in 
gobd faith to the award"8. Das Jahr 1794 hat demnach für die traditionelle 
Völkerrechtswissenschaft eine doppelte Bedeutung: sachlich scheidet es sau-

3 Zu diesem Bedürfnis und der Hilfsfunktion der Geschichtswissenschaft Bastid, 
Suzanne: Histoire des relations internationales et droit international. In: Etudes d'hi-
stoire des relations internationales. (Melanges Pierre Renouvin). Paris 1966. S. 17 - 22, 
S.18. 

4 LaPradelle, A. delPolitis, N.: Recueil des arbitrages internationaux. Paris 21957. S. 
XXX. Simpson, J.L./Fox, Hazel: International arbitration. Law and Practice. London 
1959. S. 1. Den gleichen Ansatzpunkt haben die Sammlungen und Verzeichnisse inter-
nationaler Schiedsfälle von Moore, John Bassett: International Arbitrations to which 
the United States has been a party. 6 Bde. Washington 1898. Lafontaine, H.: Pasicrisie 
international. Histoire documentaire des arbitrages internationaux. Bern 1902. Stuyt, 
A.M.: Survey of international arbitrations 1794 -1938. The Hague 1939. 

5 Schlochauer, Hans-Jürgen: Die Entwicklung der internationalen Schiedsgerichts-
barkeit. In: Archiv des Völkerrechts 10 (1962/63), S. 1 - 41 spricht von "rudimentär 
ausgebildete(n) Grundsätze(n) zwischenstaatlicher Rechtsbeziehungen" (S. 3). 

6 Schlochauer: Entwicklung S. 1 - 6. 
7 Schlochauer: Int. SG S. 177. 
8 Zitiert bei Schlochauer: Arbitration S. 14. 
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ber frühere ähnliche von den der heutigen Praxis vergleichbaren Fällen, im 
Verhältnis der wissenschaftlichen Disziplinen trennt es das Arbeitsgebiet des 
Juristen von dem des Historikers. 

Diese Aufgabenteilung wird von einer neueren Richtung der Völkerrechts-
wissenschaft nicht mehr akzeptiert. Im Gegensatz zur herkömmlichen Lehre 
geht sie davon aus, daß es keinen zwingenden Grund gebe, den Begriff einer 
völkerrechtlichen Ordnung von der heutigen zeitbedingten Erscheinungsform 
abzuleiten9 • Anderen Systemen, beispielsweise dem antiken Griechenland 
und dem mittelalterlichen Europa, einen eigenständigen Platz in der Völker-
rechtsgeschichte zuweisend lO, kann sie die Entwicklung einzelner völkerrecht-
licher Institutionen wie etwa der Schiedsgerichtsbarkeit über lange Zeiträume 
hinweg durch verschiedene Ordnungen verfolgen. Dafür muß sie in Kauf neh-
men, daß wegen der unterschiedlichen Lebensformen parallel zur Relativie-
rung des Begriffs der völkerrechtlichen Ordnung auch alle anderen, auf die 
moderne Staatengemeinschaft zugeschnittenen Definitionen an Schärfe verlie-
ren. Leider wurden bisher noch keine "gereinigten" Begriffsbestimmungen an 
die Stelle der "modernen" gesetzt. Für die schiedsrichterliche Erledigung 
internationaler Streitigkeiten beschränkt sich Grewe darauf, einige für die 
jeweilige Epoche charakteristische Merkmale hervorzuheben, so für das Mit-
telalter die häufig vorkommende, dem kanonischen Recht entstammende For-
mel "arbiter, arbitrator et amicabilis compositor"ll oder die dem 19. Jahrhun-
dert eigene "Tendenz zu einer förmlichen Ausbildung des Verfahrensrechtes" 
als "Konsequenz eines mehr gerichtsförmigen und auf eine unparteiische, juri-
stisch begründete Streitentscheidung abzielenden Schiedsgerichts"12. Bei den 
Angaben zum Beliebtheitsgrad des Instituts verwendet Grewe für die Neuzeit 
eine Unterteilung, über die in der Völkerrechtsgeschichte im großen und gan-
zen Übereinstimmung besteht13 und die deswegen trotz ihrer pauschalen Wer-
tung auch für die nachfolgende Untersuchung beibehalten werden soll: Sehr 
häufig und politisch bedeutsam in der selbständigen völkerrechtlichen Ord-

9 Grewe, Wilhelm G.: Epochen der Völkerrechtsgeschichte. Baden-Baden 1984. 
S.26. 

10 Grewe: Epochen S. 27 - 32 gibt einen kurzen Überblick über diese Fortschritte der 
Forschung. 

11 Grewe: Epochen S. 127. Dieser Formel hat Kar! Siegfried Bader einen eigenen 
Aufsatz gewidmet: Arbiter arbitrator seu amicabilis compositor. Zur Verbreitung einer 
kanonistischen Formel in Gebieten nördlich der Alpen. In: Zeitschrift der Savigny-Stif-
tung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 77 (1960), S. 239 - 276. 

12 Grewe: Epochen S. 61l. 
13 Im Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. 3, Art.: Völkerrechtsgeschichte hat W. 

Preiser die Anfänge bis zum "spanischen Zeitalter" (1500 - 1648) bearbeitet (S. 680-
703), während E. Reibstein die "Zeit des Europäischen Völkerrechts (1648 - 1815)" 
behandelt hat (S. 703 - 721). Zu den begrifflich teilweise abweichenden wie auch zu 
anderen Einteilungsversuchen Grewe: Epochen S. 19 - 25. Seine schlagwortartigen 
Charakterisierungen der Schiedsgerichtsbarkeit in den einzelnen Epochen siehe S. 119, 
S. 235, S. 423, S. 606,S. 719,S. 777. 
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